
BayStVollzG: Art. 169 Gestaltung der Anstalten

Art. 169  Gestaltung der Anstalten 
 
(1) Justizvollzugsanstalten sind so zu gestalten, dass eine auf die Bedürfnisse der Einzelnen abgestellte 
Behandlung gewährleistet ist.

(2) Die Anstalten sollen so gegliedert werden, dass die Gefangenen in überschaubaren Betreuungs- und 
Behandlungsgruppen zusammengefasst werden können.


